
Grundsätze des Verwaltungsverfahrens

gesetzlichen Kompetenzbereich fallende Angelegenheit zurückweist”!!®,
Der letztere Tatbestand fällt mit der formellen Rechtsverweigerung zu-
sammen!!?,

2. Gesetzlich bestimmter Richter und Ausstand

Nach Art. 33 Abs. 1 LV darf niemand seinem ordentlichen Richter ent-
zogen werden, und Ausnahmegerichte sind unzulässig. Diese Garantie
schützt die richterliche Unabhängigkeit, und sie schützt ferner die ein-
zelnen gegen ad hoc eingesetzte (Einzelfall-)Gerichte!?, Mit dieser Ga-
rantie will die Landesverfassung der Gefahr vorbeugen, “dass die Justiz
durch eine Manipulation der rechtsprechenden Organe sachfremden
Einflüssen ausgesetzt wird. Es soll vermieden werden, dass durch eine
auf den Einzelfall bezogene Auswahl der zur Entscheidung berufenen
Richter das Ergebnis”?! ihrer Rechtsprechung beeinflusst werden kann.
Art. 33 Abs. 1 LV gibt einen Anspruch auf eine gesetzlich vorgesehene
und korrekte Zusammensetzung des Gerichts!??,

Ein Gericht ist nicht mehr unabhängig und korrekt zusammen-
gesetzt, wenn ein Richter befangen ist. Die Garantie des Art. 6 Abs, 1
EMRK enthält insofern denselben Anspruch auf richterliche Unab-
hängigkeit!?, Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den
Kerngedanken richterlicher Unabhängigkeit mit dem folgenden engli-
schen Rechtssprichwort prägnant wiedergegeben: “Justice must not
only be done; it must also be seen to be done”!?, Der Staatsgerichtshof
hat die Garantie des Art. 33 Abs. 1 LV nicht nur auf die Gerichte, son-
dern zusätzlich — wie entsprechend der österreichische Verfassungs-
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